
Beprobungslose Risikobewertung
Soll der Altlastenverdacht eines Grundstücks, das zum Beispiel im Bodenbelas-
tungskataster registriert ist, ohne technische Untersuchung abklärt werden, 
ist eine beprobungslose Risikobewertung das Mittel der Wahl. Mit ihr erhält 
man die notwendige Aussage, ob der Altlastenverdacht ausgeräumt werden 
kann oder sich bestätigt und daher durch eine technische Untersuchung veri-
fiziert werden sollte. 

VoRGehen
Eine fundierte Recherche (Bauakten-
archiv, Umweltamt, vorhandene Gut-
achten) bildet die Grundlage der be-
probungslosen Risikobewertung: Die 
ehemaligen Nutzungen des Grund-
stücks werden ermittelt und die rele-
vanten Schadstoffe hieraus abgeleitet. 

Die potenziellen Kontaminations-
bereiche auf dem Grundstück wer-
den recherchiert und in Plänen mar-
kiert, die Belastungssituation wird 
bewertet sowie die mögliche Ge-
fährdung von Mensch und Grund- 
wasser beurteilt. Gegebenenfalls 
wird das Sanierungserfordernis ein-

geschätzt, für den Fall von Tiefbau-
maßnahmen werden die kontamina-
tionsbedingten Mehrkosten für die 
Entsorgung von Bodenaushub ermit-
telt. Die Erstellung eines gezielten Un-
tersuchungskonzeptes ist ein weiterer 
Schritt zur vollständigen Abklärung 
des Altlastenverdachts. 

FAzit
Eine beprobungslose Risikobewer-
tung verhilft entweder zu detaillierten 
Kenntnissen über mögliche Kontami-
nationen sowie deren Gefahrenpoten-
zial oder aber sie schließt den Altlas 
tenverdacht aus. Dies ist z. B. für eine 
Kreditsicherung unerlässlich.
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Beprobungslose Risikobewertung: 
 konkretisierung oder Ausräumung des Altlastenverdachts!

Verifizierung des Altlastenverdachts z. B. auf Gewerbegrundstücken
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❏  Risikobewertung 
ohne technische  
Untersuchung

❏  Konkretisierung oder 
Ausräumung des  
Altlastenverdachts 

❏  Entscheidungs-
grundlage für  
weitere Maßnahmen

❏   Voraussetzung für 
Kreditsicherung
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